
BürggWR: 18. Überwachung von Staatsbürgschaften

18.  Überwachung von Staatsbürgschaften 
 
Die LfA überwacht im Auftrag des Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat die nach dieser und 
früheren Richtlinien übernommenen Staatsbürgschaften.


